
Arbeitsrechtliche Schwellenwerte und
betriebliche Arbeitsplatzdynamik:
Eine empirische Untersuchung am Beispiel
des Schwerbehindertengesetzes

Lena Koller, Claus Schnabel und Joachim Wagner*

In dieser Arbeit werden Auswirkungen des deutschen Schwerbehindertengesetzes auf
die Arbeitsplatzdynamik mit Daten der Bundesagentur für Arbeit und des IAB-Be-
triebspanels empirisch überprüft. Die Daten erlauben eine Untersuchung der zweiten
Schwelle des Gesetzes von 25 Beschäftigten, bei deren Überschreiten die Betriebe im
Untersuchungszeitraum 1999/2000 zwei Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzen
oder eine Ausgleichsabgabe zahlen mussten.

Deskriptive und multivariate Analysen deuten darauf hin, dass das Beschäftigungs-
wachstum leicht gebremst wird, wenn Betriebe kurz vor dieser Schwelle stehen und
nicht ausreichend Schwerbehinderte beschäftigen (also beim Überschreiten der
Schwelle eine Ausgleichsabgabe zahlen müssten). Allerdings gibt es keine Anzeichen
dafür, dass Betriebe in einer entsprechenden Situation hinter der Schwelle stärker
Beschäftigung abbauen, um diese zu unterschreiten und die Abgabe zu vermeiden.
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1 Problemstellung und Forschungs-
stand

Schwerbehinderte Arbeitnehmer haben zusätzlich
zu den gesundheitlichen Problemen ihrer Behinde-
rung oft Schwierigkeiten, einen angemessenen Ar-
beitsplatz zu finden. So liegt die Arbeitslosenquote
von Schwerbehinderten seit Jahren deutlich über
der aller abhängigen zivilen Erwerbpersonen; im
Jahr 2001 betrug dieser Abstand z.B. fast sechs Pro-
zentpunkte. Schwerbehinderte sind im Allgemeinen
länger arbeitslos und können ihre Arbeitslosigkeit
seltener durch die Aufnahme einer Arbeit beenden
als gleichaltrige Nichtbehinderte.1

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Gesetzgeber
das Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwer-
behinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft
(Schwerbehindertengesetz, SchwbG) erlassen2, das
in seiner von 1974 bis Dezember 2000 gültigen Fas-
sung alle Arbeitgeber verpflichtete, ab 16 Arbeits-
plätzen 6 Prozent der Arbeitsplätze mit Schwerbe-
hinderten zu besetzen. Erfüllten sie diese Auflage
nicht, mussten sie für jeden nicht entsprechend be-
setzten Arbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe von zu-
letzt monatlich 200 DM entrichten.

Derartige Regelungen führen zu so genannten
Schwellenwerten (in diesem Fall von 16 Beschäftig-
ten), bei deren Überschreiten für die Arbeitgeber
zusätzliche Kosten entstehen.3 Da solche zusätzli-
chen Kosten das Einstellungsverhalten der Arbeit-
geber beeinflussen können, werden Schwellenwerte
vielfach als Hemmnisse für die Schaffung zusätzli-
cher Arbeitsplätze in Kleinbetrieben angesehen. So
vermutet z.B. das Institut der deutschen Wirtschaft
(1998: 6): „Die Regelung, daß Betriebe ab 16 Be-
schäftigten immerhin 6 Prozent der Arbeitsplätze
mit Schwerbehinderten besetzen müssen, hat insbe-
sondere kleinere Handwerksunternehmen veran-
laßt, den eigentlich benötigten 16. Mann eben nicht
einzustellen.“ Dagegen deutet eine Umfrage von
Diery/Schubert/Zink (1997) unter rund 800 Perso-
nalverantwortlichen und Schwerbehinderten-Ver-
trauensleuten darauf hin, dass die Ausgleichsabgabe
für die Unternehmen nur eine mittlere Bedeutung
hat. Kosten aufgrund von behindertengerechten

1 Für einen ausführlichen Überblick über die Arbeitsmarktsitua-
tion von Schwerbehinderten sei auf Rauch/Brehm (2003) verwie-
sen; vgl. auch Sadowski/Frick (1992).
2 Am 1. Juli 2001 wurde das Schwerbehindertengesetz zusammen
mit dem Rehabilitationsrecht in das Neunte Buch Sozialgesetz-
buch (SBG IX) Ð Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen Ð überführt.
3 Überblicke über weitere Schwellenwerte im deutschen Arbeits-
recht bieten Junker/Dietrich (2003), Endres (2003) und Koller
(2005).
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Umbaumaßnahmen oder wegen bestehender
Schutzrechte und Sonderregelungen für behinderte
Mitarbeiter wird dagegen eine hohe Bedeutung zu-
gemessen.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft
befragten Friedrich/Hägele (1997) fast 1.500 kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) zu den ökono-
mischen Konsequenzen von Schwellenwerten im
Arbeits- und Sozialrecht. Dabei wurde der Schwel-
lenwert des Schwerbehindertengesetzes überwie-
gend negativ bewertet, wobei Handwerksbetriebe
besonders kritisch eingestellt waren, weil dort die
Arbeitsplätze oft nicht schwerbehindertengerecht
gestaltet werden können. Die Zahlung der Aus-
gleichsabgabe wurde von den Befragten als unge-
recht empfunden, wenn Unternehmen trotz ihrer
grundsätzlichen Einstellungsbereitschaft zu wenige
schwerbehindertengerechte Arbeitsplätze bereit-
stellen können oder keine geeigneten Arbeitskräfte
finden.4

Ökonometrisch wurden die Schwellenwerteffekte
des Schwerbehindertengesetzes in Kleinbetrieben
mit Daten des IAB-Betriebspanels 1993 bis 1998
für Westdeutschland bisher nur von Kölling/Schna-
bel/Wagner (2001) und Wagner/Schnabel/Kölling
(2001a) untersucht.5 Weder Probit-Analysen der
Beschäftigungsausweitung noch Schätzungen von
Arbeitsnachfragefunktionen brachten eindeutige
Hinweise darauf, dass der Beschäftigungsaufbau in
Betrieben an der ersten Schwelle des alten Schwer-
behindertengesetzes (d.h. mit 16 Beschäftigten) sich
signifikant von demjenigen in Betrieben vor oder
hinter dieser Schwelle unterscheidet. Allerdings ist
die Aussagekraft beider Arbeiten aufgrund von Da-
tenmängeln begrenzt.

Vor diesem Hintergrund sollen im Folgenden die
Auswirkungen des Schwerbehindertengesetzes mit

4 In dieser Untersuchung wurden die Unternehmen auch gefragt,
ob und inwieweit arbeits- und sozialrechtliche Schwellenwerte im
Allgemeinen das Einstellungsverhalten beeinflussen. Insgesamt
gaben 22 Prozent der Unternehmen an, dass sie konsequent unter
Schwellenwerten bleiben, und 19 Prozent zögern Einstellungen
so lange wie möglich hinaus. „Berücksichtigt man nur die Unter-
nehmen, die mit ihrer Mitarbeiterzahl knapp unterhalb von
Schwellenwerten liegen, sind 18 % mit Einstellungen sehr zurück-
haltend und 28 % vermeiden konsequent die Überschreitung von
Schwellenwerten“ (Friedrich/Hägele 1997: 131). Als häufigste
Ausweichstrategie nannten die Unternehmen Überstunden, doch
setzten sie auch auf Aushilfen, Unteraufträge und befristete Ar-
beitsverhältnisse.
5 Methodisch verwandte ökonometrische Untersuchungen mögli-
cher Schwellenwerteffekte von Kündigungsschutzgesetzen wur-
den z. B. für Deutschland von Bauer/Bender/Bonin (2004), Bur-
gert (2005), Verick (2004a), Wagner/Schnabel/Kölling (2001b)
und für Italien von Boeri/Jimeno (2003), Garibaldi/Pacelli/Borga-
rello (2003) und Torrini/Schivardi (2004) durchgeführt.
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besser geeigneten Datensätzen präziser untersucht
werden. Dabei wird datenbedingt jetzt die zweite
Schwelle des Schwerbehindertengesetzes (bei 25 Be-
schäftigten) betrachtet, der Untersuchungszeitraum
ist 1999/2000, und neben Westdeutschland wird erst-
mals auch Ostdeutschland in die Analyse einbezo-
gen. Nach einer Darstellung der Vorschriften des
Schwerbehindertengesetzes und ihrer potenziellen
ökonomischen Auswirkungen in Kapitel 2 werden
in Kapitel 3 die aus verschiedenen Quellen stam-
menden Datensätze erläutert. Die Daten der Bun-
desagentur für Arbeit über alle Arbeitgeber im Gel-
tungsbereich des Schwerbehindertengesetzes wer-
den in den Kapiteln 4.1 und 4.2 analysiert. Die öko-
nometrische Untersuchung in Kapitel 4.3 bezieht
darüber hinaus noch Informationen aus dem IAB-
Betriebspanel ein. Die Ergebnisse der empirischen
Untersuchungen werden in Kapitel 5 abschließend
interpretiert und bewertet.

2 Rechtliche Regelungen und ihre
Implikationen

Ein wesentliches Instrument, um die Beschäftigung
von schwerbehinderten Menschen zu erhöhen, ist
das System von Beschäftigungspflicht und Aus-
gleichsabgabe, das bis 2001 im Schwerbehinderten-
gesetz (SchwbG) geregelt war. Dieses Gesetz ver-
pflichtete seit 1974 jeden Arbeitgeber mit mindes-
tens 16 Arbeitsplätzen, auf wenigstens 6 Prozent sei-
ner Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu
beschäftigen. Kam ein Arbeitgeber dieser Pflicht
nicht oder nur unzureichend nach, musste er zuletzt
für jeden nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz eine
Ausgleichsabgabe in Höhe von monatlich 200 DM
an die für ihn zuständige Hauptfürsorgestelle (seit
1. Juli 2001 Integrationsamt) zahlen.6

Im Oktober 2000 wurde die Regelung mit dem Ge-
setz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbe-
hinderter geändert.7 Mit Inkrafttreten der Neurege-
lungen zur Ausgleichsabgabe am 1. Januar 2001

6 Diese Regelung hatte bis Ende 2000 Bestand, wobei es im Lauf
der Zeit zu Erhöhungen der Ausgleichsabgabe (um jeweils
50 DM in den Jahren 1986 und 1990) sowie zu Veränderungen
bei der Anrechnung von Auszubildenden im Jahr 1986 und von
Teilzeitbeschäftigten im Jahr 1997 kam.
7 Ziel dieser Gesetzesänderung war es, die Motivation der Ar-
beitgeber, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen, zu ver-
bessern und dadurch die Arbeitslosenquote von Schwerbehinder-
ten bis Oktober 2002 um mindestens 25 Prozent zu senken. Ob-
wohl dies mit 23,9 Prozent nicht ganz erreicht wurde, wurde die
Regelung bis Ende 2007 verlängert (vgl. Institut der deutschen
Wirtschaft 2003). Der Rückgang bei der Anzahl schwerbehinder-
ter Arbeitsloser ist allerdings nach Verick (2004b) weniger auf
Abgänge in Beschäftigung zurückzuführen als vielmehr auf Ab-
gänge in Nichterwerbstätigkeit.
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wurde die Beschäftigungsquote von 6 auf 5 Prozent
gesenkt und der Schwellenwert, ab welchem die Be-
schäftigungspflicht in Kraft tritt, von 16 auf 20 Ar-
beitsplätze erhöht. Für Arbeitgeber des Öffentli-
chen Dienstes, die bereits im Dezember 1999 auf
mehr als 6 Prozent ihrer Arbeitsplätze schwerbehin-
derte Menschen beschäftigt hatten, blieb die Rege-
lung von 6 Prozent bestehen. Für kleine Unterneh-
men mit weniger als 60 Arbeitsplätzen wurde als
Entlastung eine besondere Rundungsregelung ein-
geführt, durch die die Arbeitgeber bis zu zwei
Pflichtplätze weniger als zuvor besetzen müssen.
Gleichzeitig wurde die Höhe der Ausgleichsabgabe
nach der Erfüllung der Besetzungsquote dynamisch
gestaffelt: Unternehmen, mit einer Beschäftigungs-
quote von 3 bis unter 5 Prozent müssen 200 DM
(105 Euro), Unternehmen mit einer Quote von 2 bis
unter 3 Prozent 350 DM (180 Euro) und Unterneh-
men, die weniger als 2 Prozent ihrer Arbeitsplätze
mit Schwerbehinderten besetzt haben, 500 DM
(260 Euro) je Monat und unbesetzten Arbeitsplatz
zahlen. Auch hier gibt es eine Sonderregelung für
Arbeitgeber mit weniger als 60 Arbeitsplätzen.8

Da die gesetzlichen Regelungen zur Bestimmung
der Beschäftigungspflicht und Ausgleichsabgabe
eine Reihe von Sonderregelungen enthalten, wer-
den im Folgenden die für den Untersuchungszeit-
raum 1999/2000 relevanten Regelungen in Grundzü-
gen erläutert. Abgesehen von den bereits genannten
Änderungen des Schwellenwerts, der Beschäfti-
gungsquote, des Umgangs mit Bruchteilen von über
0,5 und der Höhe der Ausgleichsabgabe haben die
Regelungen auch heute noch Bestand.

In den Jahren 1999 und 2000 mussten Arbeitgeber,
die über mindestens 16 Arbeitsplätze verfügten, auf
wenigstens 6 Prozent dieser Arbeitsplätze Schwer-
behinderte beschäftigen (§ 5 SchwbG). Arbeitgeber
konnten dabei sowohl natürliche wie juristische Per-
sonen des öffentlichen oder privaten Rechts wie
auch Gesellschaften jeder Art sein. Es wurden folg-
lich sämtliche Arbeitsplätze desselben Arbeitgebers
zusammengezählt, unabhängig davon, auf wie viele
Betriebe oder sonstige Arbeitsstätten sie verteilt
waren.9 Als Arbeitsplatz zählten nach § 7 SchwbG
„alle Stellen, auf denen Arbeiter, Angestellte, Be-
amte, Richter sowie Auszubildende und andere zu

8 So müssen Arbeitgeber mit weniger als 40 Arbeitsplätzen
200 DM (105 Euro) zahlen, wenn sie keinen Schwerbehinderten
beschäftigen. Arbeitgeber mit 40 bis 59 Arbeitsplätzen müssen
bei weniger als einem Schwerbehinderten 350 DM (180 Euro)
zahlen und bei weniger als zwei Schwerbehinderten 200 DM
(105 Euro).
9 Für eine ausführliche Beschreibung der gesetzlichen Abgren-
zung von Arbeitgebern und deren Arbeitsplätzen siehe Neu-
mann/Pahlen (1992: 141).
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ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt“
wurden. Die Auszubildenden wurden jedoch seit
1986 in § 8 SchwbG wieder ausgeschlossen, um die
Ausbildungsbereitschaft der Arbeitgeber nicht zu
beeinträchtigen. Nicht angerechnet wurden des Wei-
teren u.a. jene Arbeitsplätze, auf denen Behinderte
in Rehabilitationsmaßnahmen beschäftigt waren,
Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie
ihrem Erwerb diente, sowie Teilnehmer an Arbeits-
beschaffungs- oder Strukturanpassungsmaßnahmen
und in Heimarbeit Beschäftigte. Ferner galten Stel-
len nicht als Arbeitsplätze, wenn sie nur auf die
Dauer von höchstens acht Wochen besetzt waren
oder auf ihnen Personen beschäftigt wurden, welche
einen Rechtsanspruch auf Einstellung hatten (zu
diesen zählten z.B. Frauen in Mutterschaftsurlaub).
Arbeitsplätze, auf denen Arbeitnehmer mit weniger
als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt waren, wur-
den ebenfalls nicht berücksichtigt.

Auf Basis der verbleibenden Ð so genannten „anre-
chenbaren“ Ð Arbeitsplätze wurde anhand der Be-
schäftigungsquote von 6 Prozent die Anzahl der zu
besetzenden Pflichtarbeitsplätze errechnet, wobei
sich ergebende Bruchteile ab 0,5 aufgerundet wur-
den. Damit mussten Arbeitgeber mit 25 oder mehr
Arbeitsplätzen zwei Pflichtplätze besetzen; mit 42
oder mehr Arbeitsplätzen waren es drei Pflicht-
plätze, ab 59 Arbeitsplätzen vier Pflichtplätze usw.
(Übersicht bei Friedrich/Hägele 1997: 112). Als „be-
setzt“ galten die Pflichtplätze, wenn sie von folgen-
den Personen eingenommen wurden: beschäftigte
Schwerbehinderte, schwerbehinderte Arbeitgeber,
Inhaber eines Bergmannversorgungsscheins sowie
schwerbehinderte Auszubildende. Aus der Differenz
von zu besetzenden und besetzten Pflichtplätzen
wurde dann die zu zahlende Ausgleichsabgabe be-
rechnet. Diese betrug im Beobachtungszeitraum
1999/2000 200 DM pro Monat und unbesetztem
Pflichtarbeitsplatz.

In den Jahren 1999 und 2000 waren rund 190.000
Arbeitgeber mit 20,5 Mio. anrechenbaren Arbeits-
plätzen beschäftigungspflichtig (vgl. Deutscher Bun-
destag 2004: 104). Diese hatten in beiden Jahren
eine Beschäftigungsquote von 3,7 Prozent. Die Ein-
nahmen aus der Ausgleichsabgabe lagen sowohl
1999 als auch 2000 bei etwa 1,03 Mrd. DM. Anhand
dieser Daten ist ersichtlich, dass die Ausgleichsab-
gabe eine nicht zu unterschätzende finanzielle Be-
lastung für die Arbeitgeber insgesamt darstellt.

Hintergrund für das System von Beschäftigungs-
pflicht und Ausgleichsabgabe ist, dass jeder Arbeit-
geber verpflichtet sein soll, einen Beitrag zur Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
zu leisten. Die Sanktionierung durch die Ausgleichs-
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abgabe „soll der Verpflichtung Nachdruck verleihen
(Anreizfunktion) und einen Ausgleich gegenüber
den Unternehmen, die ihrer Verpflichtung nach-
kommen, darstellen (Ausgleichsfunktion)“ (Fried-
rich/Hägele 1997: 111). Derartige Beschäftigungs-
auflagen und Ausgleichsabgaben gibt es auch in an-
deren Ländern, wobei die Ausgleichsabgabe in eini-
gen (z.B. Japan und Frankreich) sogar höher liegt
als in Deutschland (vgl. Ritz 1997).10 Die ökonomi-
schen Implikationen dieses Systems in Deutschland
werden im Folgenden anhand der Regelungen von
1999/2000 erläutert.

Kommt ein Arbeitgeber seiner Beschäftigungs-
pflicht nach und besetzt 6 Prozent seiner Arbeits-
plätze mit Schwerbehinderten, so muss er diese Ar-
beitsplätze, aber auch andere Anlagen wie z.B. sani-
täre Einrichtungen, behindertengerecht (um)gestal-
ten. Hinzu kommt, dass behinderten Mitarbeitern
ein zusätzlicher Urlaub zustehen kann oder dass
Änderungen der Arbeitszeitformen erforderlich
werden. Weiterhin genießen Schwerbehinderte be-
sonderen Kündigungsschutz und können gegenüber
ihrem Arbeitgeber jede Mehrarbeit ablehnen. Ver-
glichen mit nicht schwerbehinderten Beschäftigten
fallen damit zusätzliche Kosten an, und der Arbeit-
geber kann weniger frei über die Arbeitskraft verfü-
gen (vgl. Diery/Schubert/Zink 1997, Friedrich/Hä-
gele 1997).

Zusätzliche Kosten ergeben sich jedoch auch, wenn
ein Arbeitgeber der gesetzlichen Auflage nicht
Folge leistet Ð oder aus Mangel an geeigneten be-
hinderten Arbeitskräften nicht Folge leisten
kann11 Ð und weniger als 6 Prozent seiner Arbeits-
plätze mit Schwerbehinderten besetzt. In diesem
Fall muss er eine Ausgleichsabgabe an die Hauptfür-
sorgestelle zahlen.

Besonders bedeutsam sind die zusätzlichen Kosten
durch die Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die
direkt vor einer Schwelle zur Beschäftigungspflicht
eines (weiteren) Schwerbehinderten stehen. Die
Einstellung eines weiteren, nicht schwerbehinderten
Mitarbeiters erhöht nun die gesamten Arbeitskos-
ten nicht nur um dessen Entgelt samt Nebenkosten,
sondern zusätzlich auch um die Ausgleichsabgabe
von 200 DM. Möchte beispielsweise ein vor der ers-

10 Eine ausführliche Diskussion dieser und anderer Instrumente
zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten von Behin-
derten findet sich bei Delsen (1996).
11 Immerhin weist ein großer Teil der arbeitslosen Schwerbehin-
derten gesundheitsbedingte Einschränkungen ihrer Leistungsfä-
higkeit auf, und schwerbehinderte sind im Durchschnitt auch er-
heblich älter als nichtbehinderte Arbeitslose; vgl. Rauch/Brehm
(2003).
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ten Schwelle stehendes Unternehmen mit 15 Be-
schäftigten und keinem beschäftigten Schwerbehin-
derten auf Grund einer gestiegenen Güternachfrage
seine Produktion ausweiten, so hat es unter diesen
Bedingungen nach der ökonomischen Theorie meh-
rere Möglichkeiten:

� Da die gestiegenen Arbeitskosten den Produkti-
onsfaktor Arbeit im Vergleich zu Kapital verteu-
ern, mag es für den Arbeitgeber langfristig gese-
hen sinnvoll sein, Arbeitnehmer durch Maschinen
zu substituieren (Substitutionseffekt). In diesem
Falle könnte Ð in einem gewissen Ausmaß Ð die
Produktionsausweitung durch Kapitalintensivie-
rung erfolgen, und die Schwerbehinderten-
schwelle würde nicht überschritten. Dies wäre
auch der Fall, wenn der Arbeits- und Produktions-
kostenanstieg die gewinnmaximale Ausbringungs-
menge so verringert, dass auf eine Produktions-
ausweitung verzichtet werden muss (Skalenef-
fekt).

� Bei kurzfristig gegebenem Kapitalbestand hat der
Arbeitgeber für eine Ausweitung des Arbeitsvolu-
mens zur Produktionserhöhung die Optionen zu-
sätzlicher Köpfe oder zusätzlicher Stunden. Bei
der Erhöhung der Anzahl der Köpfe hat er wie-
derum mehrere Möglichkeiten: Erstens könnte er
einen weiteren, nicht schwerbehinderten Mitar-
beiter einstellen, dann fallen bei ihm allerdings er-
höhte quasi-fixe Kosten in Form der Ausgleichs-
abgabe an. Als Alternative könnte er auch einen
Schwerbehinderten einstellen. Aber auch dann
kommt es zu weiteren Kosten: z.B. durch zusätz-
liche Urlaubsansprüche des Schwerbehinderten
und behindertengerechte Umbaumaßnahmen des
Arbeitsplatzes. Diese können unter Umständen
die Produktionsausweitung unrentabel werden
lassen. Eine weitere Option besteht darin, solche
Arbeitsplätze zu schaffen, welche vom Schwerbe-
hindertengesetz ausgenommen werden (z.B. Aus-
zubildende oder Teilnehmer an Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen). Dann aber kann es sein, dass
die Produktivität der Beschäftigten nicht aus-
reicht, um die Güternachfrage zu bewältigen. Als
weitere Möglichkeit kann der Arbeitgeber auch
die Anzahl der Stunden erhöhen und die vorhan-
denen Mitarbeiter Überstunden leisten lassen,
was jedoch aufgrund von teuren Überstundenzu-
schlägen ebenfalls die Ausweitung des Arbeitsvo-
lumens bremsen dürfte.

Ob und inwieweit die Schwelle zur Beschäftigungs-
pflicht eines (weiteren) Schwerbehinderten über-
schritten wird, hängt natürlich stark von dem Aus-
maß des positiven Güternachfrageschocks ab. Je
größer dieser ist, desto mehr verlieren die Kosten
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durch Beschäftigungspflicht bzw. Ausgleichsabgabe
für an der Schwelle stehende Unternehmen an Be-
deutung.

Die zusätzlichen Kosten durch die Ausgleichsab-
gabe können jedoch auch für Unternehmen bedeut-
sam sein, die gerade so viele Arbeitsplätze haben,
dass sie direkt hinter einer Schwelle des Schwerbe-
hindertengesetzes stehen, und die ihre Beschäfti-
gungspflicht nicht erfüllen (also eine Ausgleichsab-
gabe zahlen müssen). So könnte der Anreiz, bei ei-
nem negativen Nachfrageschock Beschäftigung ab-
zubauen, durch die Ausgleichsabgabe gesteigert
werden, da die Entlassung eines (anrechenbaren)
Beschäftigten die Kosten für das Unternehmen
nicht nur um dessen Entgelt samt Nebenkosten ver-
ringert, sondern zusätzlich auch um die Ausgleichs-
abgabe. Diese entfällt, wenn die Anzahl anrechen-
barer Beschäftigter unter die Schwelle sinkt.

3 Daten

Die Daten, mit welchen die Auswirkungen der Be-
schäftigungspflicht bzw. der Ausgleichsabgabe auf
die Beschäftigungsveränderung untersucht werden
sollen, müssen eine Reihe von Eigenschaften auf-
weisen: Erstens dürfen es keine reinen Querschnitts-
daten sein, da die Beschäftigungsveränderung in
den Unternehmen untersucht werden soll; d.h. es
werden Paneldaten benötigt, damit die Unterneh-
men im Zeitablauf verfolgt werden können. Zudem
erlauben es Paneldaten, für unbeobachtbare Hete-
rogenität zu kontrollieren, falls sie für mehr als zwei
aufeinander folgende Jahre und damit für mehr als
eine Beschäftigungsänderung vorliegen. Zweitens
müssen es Daten auf Unternehmensebene sein, da
sich die gesetzlichen Regelungen auf den Arbeitge-
ber beziehen, und nicht auf Betriebe. Drittens müs-
sen in den Daten sowohl Informationen über die
Anzahl der anrechenbaren Arbeitsplätze enthalten
sein als auch Informationen über die Anzahl der zu
besetzenden und der besetzten Pflichtplätze.
Schließlich müssen im Datensatz genügend viele
Unternehmen enthalten sein, die sich in der Nähe
der Schwelle befinden. Nur wenn die Daten diese
Eigenschaften besitzen, kann festgestellt werden, ob
sich ein Unternehmen vor (hinter) der Schwelle zur
Beschäftigungspflicht eines (weiteren) Schwerbe-
hinderten befindet und ob das Überschreiten (Un-
terschreiten) der Schwelle mit zusätzlichen Kosten
(Einsparungen) verbunden ist.

Die bisherigen empirischen Analysen zur Wirkung
der Ausgleichsabgabe auf die Beschäftigungsnach-
frage wurden jedoch mit Daten (auf Basis des IAB-
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Betriebspanels) durchgeführt, welche für diesen
Zweck nur unzureichende Angaben lieferten. So
ließ sich bisher die Anzahl der zu berücksichtigen-
den (anrechenbaren) Arbeitsplätze nur unzurei-
chend abbilden (z.B. aufgrund ungenauer Angaben
zur wöchentlichen Stundenzahl von Teilzeitbeschäf-
tigten). Zudem waren die Angaben zur Anzahl der
Beschäftigten meist Stichtagsangaben, die Höhe der
Ausgleichsabgabe wird jedoch anhand der jahres-
durchschnittlichen Werte bestimmt. Schließlich sind
in den bislang verwendeten Datensätzen keine An-
gaben zur Anzahl der bereits besetzten Pflichtplätze
enthalten. Damit ließ sich bisher auch keine Aus-
sage darüber treffen, ob für ein Unternehmen das
Überschreiten (Unterschreiten) der Schwelle mit
zusätzlichen Kosten (Einsparungen) verbunden ist
oder nicht.

Die „Statistik aus dem Anzeigeverfahren gem. § 13
Abs. 2 SchwbG“ (St 88) der Bundesagentur für Ar-
beit besitzt jedoch die benötigten Eigenschaften.12

Sie ist eine Vollerhebung der Bundesagentur für Ar-
beit, bei der die Anzahl der Arbeitsplätze bei allen
Arbeitgebern erhoben wird, die der Beschäftigungs-
pflicht unterliegen. Einbezogen werden alle beschäf-
tigungspflichtigen Arbeitgeber, von welchen es Vor-
jahresangaben gibt, sowie Arbeitgeber, von denen
zwar keine Vorjahresangaben vorliegen, die jedoch
in mindestens einem Monat 16 oder mehr sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte hatten. Diese Ar-
beitgeber werden aufgefordert, die Anzahl der (an-
rechenbaren) Arbeitsplätze, den Umfang der Be-
schäftigungspflicht sowie das Ausmaß ihrer Erfül-
lung an die Bundesagentur für Arbeit zu melden.
Anhand dieser Angaben berechnet die Bundesagen-
tur für Arbeit die Höhe der Ausgleichsabgabe, wel-
che die Arbeitgeber an die für sie zuständige Haupt-
fürsorgestelle zahlen müssen.

Die St 88 erfasst somit jährlich bei allen Arbeitge-
bern mit jahresdurchschnittlich mindestens 16 Be-
schäftigten die Anzahl der anrechenbaren Arbeits-
plätze und der besetzten und unbesetzten Pflicht-
plätze. Zudem sind in der St 88 Angaben über den
Wirtschaftszweig und die Region enthalten. Mit
Hilfe dieser Daten ist es möglich, zu untersuchen,
ob Unternehmen die Anzahl ihrer Arbeitsplätze
über die Schwelle hinaus ausweiten (abbauen) und
ob dies mit zusätzlichen Kosten (Einsparungen) ver-
bunden ist. Da uns nur Angaben aus zwei Jahren
zur Verfügung standen, wurde die Arbeitsplatzent-

12 Wir bedanken uns bei Angela Rauch für die Bereitstellung der
Daten, die bisher nicht öffentlich zugänglich sind. Deskriptive
Auswertungen dieser Daten finden sich in Deutscher Bundestag
(2004).
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wicklung zwischen 1999 und 2000 sowie die Anzahl
der besetzten Pflichtplätze 1999 betrachtet.

Weil in der St 88 nur Unternehmen mit mindestens
16 Arbeitsplätzen enthalten sind, stellt die erste
Schwelle des Schwerbehindertengesetzes (bei 16 Ar-
beitsplätzen) keinen sinnvollen Untersuchungsge-
genstand dar. Bei dieser Schwelle könnte nur die
Wahrscheinlichkeit des Beschäftigungsabbaus unter
die Schwelle untersucht werden, nicht aber das
Wachstum kleinerer Unternehmen über diese
Schwelle. Aus diesem Grund wird im Folgenden die
Wirkung der Beschäftigungspflicht bzw. Ausgleichs-
abgabe auf die Beschäftigungsveränderung anhand
der zweiten Schwelle (25 anrechenbare Arbeits-
plätze) untersucht. Dazu werden die Analysen auf
Unternehmen beschränkt, welche 1999 zwischen 19
und 30 anrechenbare Beschäftigte hatten, um zu
verhindern, dass Unternehmen sehr unterschiedli-
cher Größe miteinander verglichen werden. Somit
stehen für die Auswertungen der St 88 Informatio-
nen von 49.502 Unternehmen zur Verfügung.

Da aber die Beschäftigungsveränderung nicht nur
von der Größe der Unternehmen und der Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Branche oder Region,
sondern auch von der Nachfrageentwicklung, der
Ertragslage etc. abhängen dürfte, werden für wei-
tere Analysen die Angaben aus der St 88 um Anga-
ben aus dem IAB-Betriebspanel ergänzt. Das IAB-
Betriebspanel ist eine jährliche Arbeitgeberbefra-
gung, die im Auftrag des Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
(IAB) in Nürnberg erstmals 1993 in 6.923 Betrieben
in Westdeutschland durchgeführt wurde.13 Seit 1996
werden auch ostdeutsche Betriebe in die Befragung
mit aufgenommen. Basis für die Ziehung der Stich-
probe des IAB-Betriebspanels ist die Betriebsdatei
der Bundesagentur für Arbeit, in der alle Betriebe
mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten geführt werden. Die Ziehung der
Stichprobe erfolgt nach dem Prinzip der optimalen
Schichtung. Eine Matrix aus 20 Wirtschaftszweigen
und zehn Betriebsgrößenklassen stellt das Schich-
tungskriterium dar. Im Fragebogen des IAB-Be-
triebspanels werden sowohl betriebliche Kerngrö-
ßen, wie etwa die Beschäftigung und deren Verän-
derung, der Umsatz oder die Investitionen, aber
auch Arbeits- und Betriebszeiten, öffentliche Förde-
rung, Innovationen und die Bindung an einen Tarif-
vertrag erfasst. Damit eignet sich das IAB-Betriebs-
panel sehr gut, um die Angaben aus der St 88 um
weitere Informationen über die Unternehmen zu er-
gänzen.

13 Eine detaillierte Beschreibung des IAB-Betriebspanels findet
sich in Bellmann (2002).
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Da für die ökonometrischen Auswertungen der Jah-
resumsatz und die Ertragslage der Unternehmen ein
wichtiger Bestandteil sind, und da für Unternehmen
aus dem Non-Profit-Sektor14 keine Angaben darü-
ber vorliegen, werden diese Unternehmen aus dem
Datensatz ausgeschlossen. Weil das IAB-Betriebs-
panel nur Angaben auf Betriebsebene Ð und nicht
wie benötigt auf Unternehmensebene Ð enthält,
wird der Datensatz zudem auf jene Betriebe be-
grenzt, die angegeben haben „ein unabhängiges, ei-
genständiges Unternehmen bzw. eine eigenständige
Einrichtung ohne Niederlassungen an anderer
Stelle“ zu sein.15

Die beiden Datensätze St 88 und IAB-Betriebspa-
nel wurden anhand der Betriebsnummer zusam-
mengespielt. Da das IAB-Betriebspanel nur eine
Stichprobe darstellt und nur jene Unternehmen in
den neuen kombinierten Datensatz überführt wer-
den, zu welchen aus beiden Datensätzen Angaben
vorliegen, verringert sich die Anzahl der analysier-
baren Unternehmen auf 307 Beobachtungen.

Mit der St 88 und dem kombinierten Datensatz aus
St 88 und IAB-Betriebspanel ist es nun erstmals
möglich zu überprüfen, ob und wie sich die zusätzli-
chen Kosten auf Grund der Beschäftigungspflicht
bzw. Ausgleichsabgabe auf die Beschäftigungsent-
wicklung der betroffenen Unternehmen auswirken.

4 Empirische Analysen

Da die erste Schwelle des Schwerbehindertengeset-
zes Ð wie bereits erläutert Ð nicht untersucht wer-
den kann, werden im Folgenden die Auswirkungen
der Beschäftigungspflicht bzw. Ausgleichsabgabe
auf die Beschäftigungsveränderung an der zweiten
Schwelle (25 anrechenbare Beschäftigte) von 1999
auf 2000 analysiert. Aus den Überlegungen in Kapi-
tel 2 lassen sich die beiden folgenden Hypothesen
ableiten:

Hypothese 1:
Unternehmen, die 1999 mit 24 anrechenbaren Be-
schäftigten direkt vor der zweiten Schwelle lagen und
weniger als zwei besetzte Pflichtplätze hatten, wiesen
eine geringere Wahrscheinlichkeit als andere Unter-
nehmen auf, zusätzliche anrechenbare Arbeitsplätze
zu schaffen.

14 Dazu zählen z. B. Verbände, Kirchen, private Haushalte, die
öffentliche Verwaltung, Polizei und Verteidigung sowie die Sozial-
versicherung.
15 Die Zahl der Betriebe, die in den Schätzungen (in Tabelle 5)
berücksichtigt werden können, verringert sich damit um 49 Be-
triebe auf 307 eigenständige Unternehmen.
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Hypothese 2:
Unternehmen, die 1999 mit 25 anrechenbaren Be-
schäftigten direkt hinter der zweiten Schwelle lagen
und weniger als zwei besetzte Pflichtplätze hatten,
wiesen eine höhere Wahrscheinlichkeit als andere Un-
ternehmen auf, anrechenbare Arbeitsplätze abzu-
bauen.16

Um diese Hypothesen zu überprüfen, werden ver-
schiedene empirische Modelle mit den beiden Da-
tensätzen geschätzt.17 Nach einer ersten deskripti-
ven Analyse der St 88 in Tabelle 1 folgen ökonomet-
rische Modellschätzungen mit der St 88, deren Er-
gebnisse in den Tabellen 2 bis 4 zusammengefasst
sind. Abschließend werden die Ergebnisse von zwei
erweiterten Modellen mit dem kombinierten Daten-
satz in Tabelle 5 erläutert.

4.1 Deskriptive Auswertung

Erste Anzeichen für die Wirkung der Beschäfti-
gungspflicht bzw. der Ausgleichsabgabe auf die Ar-
beitsplatzdynamik können deskriptive Auswertun-
gen der St 88 liefern. Tabelle 1 zeigt die Beschäfti-
gungsveränderung von 1999 auf 2000 in Unterneh-
men nach Anzahl der Arbeitsplätze und Anzahl der
besetzten Pflichtplätze. Den theoretischen Überle-
gungen zufolge müssten Unternehmen direkt vor
der zweiten Schwelle (mit 24 Beschäftigten) und mit
weniger als zwei besetzten Pflichtplätzen auf Grund
der zusätzlichen Kosten durch die Beschäftigungs-
pflicht bzw. Ausgleichsabgabe seltener die Beschäf-
tigung erhöhen als andere Unternehmen.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei Unternehmen mit
24 Arbeitsplätzen und weniger als zwei besetzten
Pflichtplätzen der Anteil der Unternehmen mit ei-
nem Beschäftigungszuwachs mit 36,2 Prozent klei-
ner ist als bei allen anderen Unternehmen. Insbe-
sondere zu den Unternehmen, welche zwar eben-
falls vor der Schwelle stehen, aber keine zusätzli-
chen Kosten zu erwarten haben, da sie bereits min-
destens zwei Schwerbehinderte beschäftigen, zeigen
sich deutliche Unterschiede. Der Anteil an Unter-
nehmen mit Beschäftigungswachstum liegt bei die-
sen mit 42,1 Prozent fast 6 Prozentpunkte höher. Es

16 Ob es stattdessen häufiger zu einer Ausweitung bzw. einem
Abbau von Überstunden oder nicht anrechenbaren Arbeitsplät-
zen und langfristig zu einer stärkeren bzw. geringeren Kapital-
intensivierung kommt, konnte empirisch nicht überprüft werden,
da die Daten keine hinreichend genauen Angaben zum Umfang
der Überstunden und keine Informationen zur Anzahl nicht anre-
chenbarer Arbeitsplätze sowie zum Kapitalstock der Unterneh-
men enthalten.
17 Alle Berechnungen wurden im IAB mit Stata/SE 8.2 durchge-
führt.
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bestehen somit deutliche Unterschiede in der Be-
schäftigungsausweitung zwischen Unternehmen,
welchen durch die Beschäftigungspflicht bzw. Aus-
gleichsabgabe zusätzliche Kosten entstehen, und
Unternehmen, bei denen dies nicht der Fall ist. Dies
wird auch deutlich, wenn man das Wachstum von
Unternehmen miteinander vergleicht, welche weni-
ger als zwei besetzte Pflichtarbeitsplätze haben. So
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ist bei diesen der Anteil der Unternehmen mit Be-
schäftigungszuwächsen hinter der Schwelle (25 Ar-
beitsplätze) mit 43,4 Prozent um 6,8 Prozentpunkte
höher als bei den Unternehmen davor (24 Beschäf-
tigte). Die zusätzlichen Kosten durch die Beschäfti-
gungspflicht bzw. Ausgleichsabgabe scheinen also
das Wachstum von Unternehmen vor der Schwelle
zu bremsen.
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Anders sieht es beim Arbeitsplatzabbau aus. Hier
wäre zu erwarten, dass bei Unternehmen mit 25 Be-
schäftigten und weniger als zwei besetzten Pflicht-
plätzen der Anteil der Unternehmen mit Beschäfti-
gungsabbau auf Grund der zusätzlichen Einsparun-
gen höher ist als bei anderen Unternehmen. Tat-
sächlich fällt dieser Anteil mit 44,2 Prozent geringer
aus als bei Unternehmen mit 25 Beschäftigten und
mindestens zwei besetzten Pflichtplätzen (45,7 Pro-
zent). Auch bei Unternehmen, welche weniger als
zwei besetzte Pflichtplätze aufweisen, aber mit 24 Be-
schäftigten bereits unterhalb der Schwelle sind, ist
der Anteil der Unternehmen mit Beschäftigungsab-
bau mit 45,1 Prozent höher.

Die deskriptiven Ergebnisse sind somit zwar mit
Hypothese 1, nicht aber mit Hypothese 2 vereinbar.
Da aber deskriptive Auswertungen nur einen An-
haltspunkt für die Zusammenhänge zwischen der
Beschäftigungspflicht bzw. Ausgleichsabgabe und
der Beschäftigungsveränderung geben können, wer-
den die Hypothesen in weiteren Schritten multiva-
riat anhand von verschiedenen Probit-Schätzungen
analysiert.

4.2 Probit-Schätzungen mit Daten
der St 88

Die Ergebnisse der ersten beiden Modellschätzun-
gen sind in Tabelle 2 dargestellt. In die Schätzungen
wurden Unternehmen mit 19 bis 30 anrechenbaren
Arbeitsplätzen im Jahr 1999 einbezogen; es standen
49.502 Beobachtungen zur Verfügung. Die endo-
gene Variable in der ersten Schätzung ist eine
Dummy-Variable, welche den Wert Eins annimmt,
wenn in einem Unternehmen von 1999 auf 2000 die
Anzahl der anrechenbaren Beschäftigten gestiegen
ist, und den Wert Null, wenn dies nicht der Fall war.
In der zweiten Schätzung nimmt die endogene Vari-
able den Wert Eins an, wenn die Zahl der anrechen-
baren Arbeitsplätze von 1999 auf 2000 gesunken ist,
ansonsten den Wert Null.

Als exogene Variablen werden neben einer Kons-
tanten folgende potenzielle Einflussgrößen einbezo-
gen:

� Zwei Schwellen-Dummy-Variablen, wobei die
erste den Wert Eins annimmt, wenn sich das Un-
ternehmen 1999 mit 24 anrechenbaren Beschäftig-
ten vor der Schwelle befunden hat, und den Wert
Null, wenn dies nicht der Fall war (erste Schät-
zung). Für die zweite Schätzung nimmt die
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Dummy-Variable den Wert Eins an, wenn das Un-
ternehmen 1999 mit 25 anrechenbaren Beschäftig-
ten hinter der Schwelle lag.

� Eine Dummy-Variable, welche den Wert Eins an-
nimmt, wenn das Unternehmen 1999 weniger als
zwei besetzte Pflichtplätze hatte.

� Zwei Interaktionsterme, gebildet durch Multipli-
kation der vorigen Dummy-Variablen. Diese Vari-
ablen nehmen somit den Wert Eins an, wenn das
Unternehmen vor bzw. hinter der Schwelle war
und weniger als zwei besetzte Pflichtplätze hatte.
Sie geben an, ob das Beschäftigungswachstum
(der Beschäftigungsabbau) mit zusätzlichen Kos-
ten (Einsparungen) verbunden war. Ausgehend
von den beiden vorgestellten Hypothesen wird bei
diesen Variablen in der ersten Schätzung ein nega-
tiver Einfluss und in der zweiten Schätzung ein
positiver Einfluss auf die endogene Variable er-
wartet.

� Eine Dummy-Variable für Westdeutschland, wo
aufgrund der besseren wirtschaftlichen Situation
eine höhere (geringere) Wahrscheinlichkeit des
Beschäftigungswachstums (-abbaus) zu vermuten
ist als in Ostdeutschland.

� 13 Branchendummies.

Die Schätzergebnisse des Beschäftigungswachstums
zur Überprüfung der ersten Hypothese sind in der
ersten Spalte in Tabelle 2 abgedruckt. Sie zeigen,
dass allein die Tatsache, dass sich Unternehmen
1999 mit 24 anrechenbaren Beschäftigten direkt vor
der Schwelle befinden, keinen Einfluss auf die
Wahrscheinlichkeit eines Beschäftigungswachstums
hat. Die Schwellen-Dummy-Variable ist nicht statis-
tisch signifikant von Null verschieden. Dagegen ha-
ben Unternehmen mit weniger als zwei besetzten
Pflichtplätzen sogar mit einer signifikant höheren
Wahrscheinlichkeit Beschäftigungszuwächse als Un-
ternehmen mit mindestens zwei besetzten Plätzen.
Von entscheidender Bedeutung ist jedoch der Inter-
aktionsterm aus diesen beiden Dummy-Variablen,
der signifikant negativ ausfällt: Arbeitgeber an der
Schwelle und mit weniger als zwei besetzten Pflicht-
arbeitsplätzen weiten die Anzahl ihrer Arbeitsplätze
mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit aus als an-
dere Arbeitgeber.

Die Schätzergebnisse zur Überprüfung der zweiten
Hypothese sind in der letzten Spalte in Tabelle 2 ab-
gedruckt. Diese zeigen, dass sich der Arbeitsplatz-
abbau von Unternehmen hinter der Schwelle und
mit weniger als zwei besetzten Pflichtplätzen nicht
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von dem anderer Unternehmen unterscheidet: We-
der die Schwellen-Dummy-Variable noch der Inter-
aktionsterm sind statistisch signifikant von Null ver-
schieden.

Insgesamt gesehen bestätigen damit die Ergebnisse
aus diesen beiden Modellschätzungen die aus den
deskriptiven Auswertungen gezogenen Erkennt-
nisse. Die Beschäftigungspflicht bzw. Ausgleichs-
abgabe scheint das Beschäftigungswachstum von
Unternehmen an der Schwelle zu bremsen, den
Arbeitsplatzabbau von Unternehmen hinter der
Schwelle aber nicht zu fördern.

Anhand dieser ersten Modellschätzungen lassen
sich jedoch nur Aussagen über Unternehmen tref-
fen, welche sich direkt vor bzw. hinter der Schwelle
befinden. Nicht auszuschließen ist, dass der Effekt
der Ausgleichsabgabe in den bisherigen Schätzun-
gen unterschätzt wurde. Daher soll in einem nächs-
ten Schritt untersucht werden, ob die Beschäfti-
gungspflicht bzw. Ausgleichsabgabe auch dann einen
Einfluss auf die Beschäftigungsveränderung hat,
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wenn sich die Unternehmen nicht direkt vor bzw.
hinter der Schwelle befinden, sondern diese im Jahr
2000 auch aus größerer Distanz über- bzw. unter-
schritten haben.

Daher werden nun die vorangegangenen Hypothe-
sen verallgemeinert. Im Folgenden wird von der An-
nahme ausgegangen, dass der Schwellenwerteffekt
die Wahrscheinlichkeit, die Anzahl der anrechenba-
ren Arbeitsplätze über die Schwelle hinaus zu ver-
ändern, nicht nur für Unternehmen direkt vor (hin-
ter) der Schwelle und mit weniger als zwei besetzten
Pflichtplätzen verringert (erhöht), sondern für jedes
Unternehmen unter (über) der Schwelle und mit
weniger als zwei besetzten Pflichtplätzen.

Hypothese 3:
Unternehmen, die sich 1999 (mit 21 bis 24 Beschäftig-
ten) unterhalb der zweiten Schwelle befanden und
weniger als zwei besetzte Pflichtplätze hatten, wiesen
eine geringere Wahrscheinlichkeit als andere Unter-
nehmen auf, ihre Beschäftigung auf mehr als 24 anre-
chenbare Arbeitsplätze auszudehnen.
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Hypothese 4:
Unternehmen, die sich 1999 (mit 25 bis 28 Beschäftig-
ten) hinter der zweiten Schwelle befanden und weni-
ger als zwei besetzte Pflichtplätze hatten, wiesen eine
größere Wahrscheinlichkeit als andere Unternehmen
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auf, ihre Beschäftigung auf weniger als 25 anrechen-
bare Arbeitsplätze zu reduzieren.

Um diese Hypothesen empirisch zu überprüfen,
werden ebenfalls Probit-Analysen für Unternehmen
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zwischen 19 und 30 Beschäftigten im Jahr 1999
durchgeführt.18 Die ökonometrischen Modelle ent-
halten als endogene Variablen Dummy-Variablen,

18 Eine ähnliche Vorgehensweise findet sich bei Torrini/Schivardi
(2004), die jedoch beim Polynom der Zahl der Arbeitsplätze zu-
sätzlich noch die (signifikante) Zahl der Beschäftigten hoch vier
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welche in den Schätzungen zum Beschäftigungs-
wachstum in Tabelle 3 den Wert Eins annehmen,
wenn das Unternehmen um mindestens einen Be-

verwenden, auf die hier wegen statistischer Insignifikanz verzich-
tet wird.
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schäftigten (erste Schätzung), um mindestens zwei
Beschäftigte (zweite Schätzung), um mindestens
drei Beschäftigte (dritte Schätzung) oder um min-
destens vier Beschäftigte (vierte Schätzung) ge-
wachsen ist (und jeweils den Wert Null, wenn dies
nicht der Fall war). Analoges gilt für die Schätzun-
gen zum Beschäftigungsabbau in Tabelle 4, wenn
sich die Anzahl der Arbeitsplätze um eins bis vier
verringert hat.

Als exogene Variablen werden neben einer Kons-
tanten folgende potenzielle Einflussfaktoren in die
Schätzungen einbezogen:

� Schwellen-Dummy-Variablen, welche den Wert
Eins annehmen, wenn das Unternehmen 1999 so
viele Beschäftigte hatte, dass die Beschäftigten-
zahl im jeweils durch die abhängige Variable an-
gegebenen Ausmaß über (unter) die Schwelle ge-
wachsen (gesunken) ist, und jeweils den Wert Null
bei einer anderen Beschäftigtenzahl.

� Eine Dummy-Variable zur Anzahl der besetzten
Arbeitsplätze, welche den Wert Eins annimmt,
wenn das Unternehmen 1999 weniger als zwei be-
setzte Pflichtplätze hatte, und den Wert Null,
wenn dies nicht der Fall war.

� Interaktionsterme, gebildet aus der Multiplikation
der vorigen Dummy-Variablen. Diese Variablen
nehmen somit den Wert Eins an, wenn das Unter-
nehmen vor (hinter) der Schwelle lag und weniger
als zwei besetzte Pflichtplätze hatte. Sie geben an,
ob das Beschäftigungswachstum (der Beschäfti-
gungsabbau) um eine bestimmte Beschäftigten-
zahl mit zusätzlichen Kosten (Einsparungen) ver-
bunden war.

� Polynome der Zahl der Arbeitsplätze im Jahr 1999
bis zum dritten Grad als Kontrolle für unterschied-
liche Ausgangslagen.

� Eine Dummy-Variable für Westdeutschland.

� 13 Branchendummies.

Die Modellschätzungen zur Beschäftigungsauswei-
tung sind in Tabelle 3 abgedruckt; sie zeigen ähnli-
che Ergebnisse wie die Schätzung in Tabelle 2. Die
Schwellen-Dummy-Variablen sind in den ersten bei-
den Schätzungen nicht signifikant von Null verschie-
den und in den letzten beiden Schätzungen positiv
signifikant. Allerdings lässt sich aus diesen Variab-
len nicht entnehmen, ob das Wachsen über die
Schwelle mit zusätzlichen Kosten verbunden war.
Darüber kann nur eine Aussage getroffen werden,
wenn auch berücksichtigt wird, ob die Unternehmen
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weniger als zwei besetzte Pflichtplätze haben. Die-
ser Fall geht für sich genommen mit signifikant hö-
heren Wahrscheinlichkeiten eines Beschäftigungs-
wachstums einher. Von entscheidender Bedeutung
sind jedoch die Interaktionsterme: Sie zeigen an,
dass die Wahrscheinlichkeit, die Beschäftigung um
mindestens einen (zwei, drei, vier) Beschäftigten
auszuweiten, im Vergleich zu den anderen Unter-
nehmen signifikant niedriger ist, wenn die Unter-
nehmen dadurch über die Schwelle wachsen und
weniger als zwei Pflichtarbeitsplätze haben. Die in
diesem Fall zu bezahlende Ausgleichsabgabe (bzw.
die zusätzlichen Kosten der Einrichtung und Beset-
zung der Pflichtarbeitsplätze) scheinen also auch bei
Unternehmen, die weiter von der Schwelle entfernt
sind, das Beschäftigungswachstum über die Schwelle
hinaus zu bremsen.

Die Ergebnisse der Modellschätzungen zum Be-
schäftigungsrückgang sind in Tabelle 4 abgedruckt.
Wie auch schon in der Schätzung in Tabelle 2 lassen
die Ergebnisse keinen Zusammenhang zwischen
dem Beschäftigungsabbau unter die Schwelle und
der Einsparung der Ausgleichsabgabe erkennen.
Weder die Schwellen-Dummy-Variablen noch die
Dummy-Variable zur Anzahl der besetzten Pflicht-
plätze noch die Interaktionsterme zeigen statistisch
signifikante Ergebnisse.

Zusammenfassend deuten die Schätzungen mit der
St 88 darauf hin, dass die zusätzlichen Kosten durch
die Beschäftigungspflicht bzw. Ausgleichsabgabe
nicht nur Unternehmen direkt vor der Schwelle vom
Wachstum abhalten, sondern allgemein die Wahr-
scheinlichkeit, über die Schwelle zu wachsen, ver-
mindern. Beim Beschäftigungsabbau unter die
Schwelle lässt sich dagegen kein entsprechender Ef-
fekt durch die Einsparung der Ausgleichsabgabe
feststellen.

4.3 Ökonometrische Analysen mit dem
kombinierten Datensatz aus St 88
und IAB-Betriebspanel

In den vorangegangenen Analysen wurde datenbe-
dingt davon ausgegangen, dass die Beschäftigungs-
veränderung alleine von den in die Schätzung aufge-
nommenen Variablen beeinflusst wird. Dies dürfte
jedoch nicht der Fall sein. Insbesondere positive und
negative Güternachfrageschocks lösen Beschäfti-
gungsveränderungen aus. Durch die Vernachlässi-
gung der Nachfrageschocks in den bisherigen Schrit-
ten wurde implizit unterstellt, dass die Wahrschein-
lichkeit eines solchen Schocks unabhängig von der
Größe des Betriebes und der Anzahl der besetzten
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Pflichtplätze und damit zufällig verteilt ist. Diese
Annahme ist jedoch nur zu rechtfertigen, wenn
keine weiteren Informationen darüber auf Unter-
nehmensebene zur Verfügung stehen. Da das IAB-
Betriebspanel jedoch entsprechende Angaben ent-
hält, wurden die Analysen aus Tabelle 2 mit dem
kombinierten Datensatz wiederholt. Nicht wieder-
holt werden konnte auf Grund zu geringer Fallzah-
len die Überprüfung der Hypothesen 3 und 4, dass
Schwellenwerteffekte auch bei Unternehmen mit
größerem Abstand von der Schwelle auftreten.

Die Ergebnisse der Probit-Schätzungen sind in Ta-
belle 5 aufgelistet. Die endogene Variable ist wie
auch schon in Tabelle 2 eine Dummy-Variable, wel-
che den Wert Eins annimmt, wenn das Unterneh-
men von 1999 auf 2000 gewachsen (erste Schätzung)
bzw. gesunken ist (zweite Schätzung). Als exogene
Variablen wurden die bereits in Tabelle 2 verwende-
ten Größen herangezogen und in diesen Schätzun-
gen um weitere Variablen ergänzt.19 So sollen zu-
sätzliche Dummy-Variablen Aufschluss darüber ge-
ben, ob das Unternehmen einen positiven (negati-
ven) Nachfrageschock erwartet hat und ob ein sol-
cher eingetreten ist. Bei einem positiven Nach-
frageschock wird eine stimulierende Wirkung auf
das Beschäftigungswachstum erwartet, ein negativer
Nachfrageschock könnte zu Beschäftigungsabbau
führen. Zudem wird mit einer Dummy-Variablen
für die Tarifbindung der Betriebe kontrolliert. Da-
bei wird davon ausgegangen, dass tarifgebundene
Unternehmen ceteris paribus höhere Löhne zahlen
und geringere Gestaltungsspielräume haben als an-
dere Unternehmen, weshalb sie eine geringere (hö-
here) Wahrscheinlichkeit zu wachsen (schrumpfen)
aufweisen könnten als nicht-tarifgebundene Be-
triebe. Einbezogen wird ferner der Anteil qualifi-
zierter Mitarbeiter an der Belegschaft, wobei erwar-
tet wird, dass Betriebe mit einem hohen Qualifizier-
tenanteil mit größerer Wahrscheinlichkeit wachsen
bzw. mit geringerer Wahrscheinlichkeit schrumpfen
(da sie ihre qualifizierten Mitarbeiter auch in
schlechten Zeiten eher horten). Schließlich wird mit
einer Dummy-Variablen noch für das Alter der Be-
triebe kontrolliert, von dem grundsätzlich gegenläu-
fige Effekte ausgehen können: Einerseits weisen

19 Wir sind uns bewusst, dass es sich bei dieser eher an den jeweils
verfügbaren Daten orientierten Vorgehensweise nicht um eine
explizit aus dem Gewinnmaximierungskalkül der Firmen herge-
leitete Modellierung einer optimalen dynamischen Anpassung
der Arbeitsnachfrage an ökonomische Schocks handelt. Eine em-
pirische Umsetzung und Überprüfung entsprechender Modelle ist
mit den vorhandenen Datensätzen kaum möglich, da u. a. Daten
zum Kapitalstock, zu Überstunden und zu den Anpassungskosten
fehlen. Ein entsprechender, aber letztlich nicht überzeugender
Versuch der Schätzung einer dynamischen Arbeitsnachfragefunk-
tion wurde im Zusammenhang mit dem Schwerbehindertengesetz
von Kölling/Schnabel/Wagner (2001) unternommen.
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Betriebe, die jünger als fünf Jahre sind, ein größeres
Sterberisiko auf und dürften deshalb mit größerer
Wahrscheinlichkeit schrumpfen, andererseits mögen
sie ihre mindestoptimale Betriebsgröße noch nicht
erreicht haben oder grundsätzlich dynamischer und
innovativer sein, so dass sie auch mit größerer
Wahrscheinlichkeit Beschäftigung aufbauen könn-
ten.

Damit werden folgende exogene Variablen zusätz-
lich in die Schätzungen einbezogen:20

� Zwei Dummy-Variablen, welche den Wert Eins
annehmen, wenn das Unternehmen 1999 angege-
ben hat, für das Jahr 2000 eine positive bzw. nega-
tive Geschäftsentwicklung zu erwarten (und den
Wert Null, wenn nicht).

� Zwei Dummy-Variablen, welche sich aus Anga-
ben von 2000 und 2001 zusammensetzen und den
Wert Eins annehmen, wenn der Jahresumsatz von
1999 auf 2000 gestiegen bzw. gesunken ist.

� Zwei Dummy-Variablen, welche den Wert Eins
annehmen, wenn das Unternehmen angab, 1999
eine sehr gute/gute bzw. ausreichende/mangel-
hafte Ertragslage gehabt zu haben (und den Wert
Null, wenn dies nicht der Fall war).

� Eine Dummy-Variable, welche angibt, ob das Un-
ternehmen 1999 an einen Tarifvertrag gebunden
war.

� Der prozentuale Anteil qualifizierter Arbeitneh-
mer an der Belegschaft (d.h. Facharbeiter, qualifi-
zierte Angestellte und Geschäftsführer bzw. tätige
Inhaber).

� Eine Dummy-Variable, welche angibt, ob das Un-
ternehmen 1995 oder später gegründet wurde,
also weniger als fünf Jahre alt war.

Für die Schätzungen mit dem kombinierten Da-
tensatz aus St 88 und IAB-Betriebspanel standen
307 Beobachtungen von Unternehmen, welche
1999 zwischen 19 und 30 anrechenbare Beschäftigte
hatten, zur Verfügung. Die Schätzergebnisse sind in
Tabelle 5 abgedruckt, deskriptive Statistiken zu den
verwendeten Variablen finden sich in einer Anhang-
tabelle.

20 Da datenbedingt eine eher sparsame Modellierung gewählt
werden musste, fehlen in Tabelle 5 weitere potenzielle Erklä-
rungsvariablen wie der technische Stand der Anlagen und die
Existenz eines Betriebsrates (die ohnehin für 1999 nicht abgefragt
wurde und aus anderen Wellen imputiert werden muss). Beide
Variablen erwiesen sich (in nicht abgedruckten Kontrollschätzun-
gen) als statistisch insignifikant, ihre Einbeziehung hätte jedoch
die Zahl der verwendbaren Beobachtungen weiter verringert.
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Tabelle 5 lässt erkennen, dass sich die wesentlichen
Erkenntnisse durch die Modellerweiterung kaum
ändern. Betrachtet man zunächst die Kontrollvari-
ablen, so wird deutlich, dass die Beschäftigungsver-
änderung in einem signifikanten Zusammenhang
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mit branchenspezifischen Faktoren, mit dem Stand-
ort in Westdeutschland sowie mit der tatsächlichen
und der erwarteten Umsatzentwicklung eines Be-
triebes steht, wohingegen die anderen potenziellen
Einflussfaktoren keine signifikante Rolle spielen.
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Bei den hauptsächlich interessierenden Schwellen-
werteffekten zeigt sich Ð wie schon in der Schätzung
mit den Daten der St 88 allein in Tabelle 2 Ð bei der
Analyse des Beschäftigungsaufbaus ein statistisch
signifikanter negativer Interaktionsterm. Unterneh-
men mit 24 Beschäftigten und maximal einem be-
schäftigten Schwerbehinderten, die an der zweiten
Schwelle des Schwerbehindertengesetzes stehen, ha-
ben also auch hier eine geringere Wahrscheinlich-
keit, ihre Beschäftigung auszuweiten, als andere Un-
ternehmen.21 Dagegen lassen die Schätzergebnisse
zum Beschäftigungsabbau (letzte Spalte) mangels
statistischer Signifikanz wiederum keine Rück-
schlüsse auf einen Zusammenhang zwischen dem
Beschäftigungsabbau und der Ausgleichsabgabe zu.

5 Schlussfolgerungen

In dieser Arbeit wurden mögliche Auswirkungen
des Schwerbehindertengesetzes auf die Arbeits-
platzdynamik anhand von Daten einer Vollerhe-
bung davon betroffener Arbeitgeber durch die Bun-
desagentur für Arbeit und von Daten des IAB-Be-
triebspanels empirisch überprüft. Dabei konnte aus
Gründen der Verfügbarkeit geeigneter Daten hier
nur die zweite Schwelle des Gesetzes von 25 Be-
schäftigten untersucht werden, bei deren Über-
schreiten die Unternehmen im Untersuchungszeit-
raum 1999/2000 zwei Arbeitsplätze mit Schwerbe-
hinderten besetzen oder eine Ausgleichsabgabe zah-
len mussten. Sowohl deskriptive als auch multiva-
riate Analysen deuten darauf hin, dass die
Beschäftigungsentwicklung gebremst wird, wenn
Unternehmen kurz vor dieser Schwelle stehen und
nicht ausreichend Schwerbehinderte beschäftigen
(also beim Überschreiten der Schwelle eine Aus-
gleichsabgabe zahlen müssten). Allerdings gab es
keine Anzeichen dafür, dass Unternehmen in einer
entsprechenden Situation hinter der Schwelle stär-
ker Beschäftigung abbauen, um diese zu unter-
schreiten und damit die Abgabe zu vermeiden.

21 Bekanntlich ist die Größe (und u. U. auch das Vorzeichen, vgl.
Ai/Norton 2003) von Interaktionstermen bei nichtlinearen Schät-
zern nicht immer einfach interpretierbar. Um einen Eindruck von
der ökonomischen Relevanz des signifikanten Interaktionsterms
in Tabelle 5 zu gewinnen, wurden Simulationen durchgeführt
(wobei angenommen wurde, dass es sich um Betriebe aus West-
deutschland und der Referenzbranche handelt, die eine positive
Entwicklung des Geschäftsvolumens erwarten, deren Umsatz ge-
stiegen ist, die eine sehr gute oder gute Ertragslage haben, tarifge-
bunden und älter als fünf Jahre sind und die einen Anteil von
66 Prozent qualifizierter Mitarbeiter aufweisen). Die auf Basis
des Modells aus Spalte 1 der Tabelle 5 geschätzte Wachstums-
wahrscheinlichkeit ist in an der Schwelle liegenden Betrieben mit
den obigen Merkmalen ceteris paribus um 22,9 Prozentpunkte
geringer, wenn diese nicht zwei besetzte Pflichtarbeitsplätze auf-
weisen.
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Eine mögliche Erklärung für diese asymmetrische
Wirkung beim Beschäftigungsauf- und -abbau mag
darin liegen, dass zusätzliche Kosten (beim Über-
schreiten der Schwelle) psychologisch bedingt eine
stärkere Wirkung entfalten als zusätzliche Einspa-
rungen (beim Unterschreiten der Schwelle). Ferner
mag die (nicht allzu hohe) Ausgleichsabgabe kos-
tenmäßig nicht so sehr ins Gewicht fallen, dass des-
halb gleich einschneidende Betriebsveränderungen
angestoßen werden, und die Betriebe dürften bei ei-
ner erforderlichen Verringerung des Arbeitsvolu-
mens zuerst teurere Überstunden abbauen. Die letz-
tere Reaktion ließ sich aus Mangel an Überstunden-
daten in dieser Arbeit leider nicht empirisch über-
prüfen.

Die Größenordnung der festgestellten Bremseffekte
beim Beschäftigungsaufbau ist schwer abzuschätzen.
Ein grober Maximalwert lässt sich in Tabelle 6 er-
mitteln, indem man von dem in Tabelle 3 gefunde-
nen Ergebnis ausgeht, dass Unternehmen mit 21 bis
24 Beschäftigten, die nicht über zwei mit Schwerbe-
hinderten besetzte Pflichtarbeitsplätze verfügen,
eine geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen, über
die Schwelle von 25 Beschäftigten zu wachsen. Trifft
man nun die sehr weitgehende, aber nicht unplau-
sible Annahme, dass alle diese Unternehmen ohne
die Beschäftigungspflicht mit gleicher Häufigkeit
die Schwelle überschritten hätten und in den Be-
reich von 25 bis 30 Beschäftigten hinein gewachsen
wären, wie dies bei Unternehmen mit mindestens
zwei besetzten Pflichtplätzen der Fall war, so lassen
sich hypothetische Zahlen von wachsenden Unter-
nehmen bei Fehlen der Ausgleichsabgabe errechnen
(vgl. Tabelle 6, Teile A und C). Vergleicht man diese
hypothetischen Zahlen mit den (in Tabellenteil B
aufgeführten) tatsächlichen Zahlen von Unterneh-
men mit weniger als zwei besetzten Pflichtplätzen,
die 1999/2000 über die Schwelle wuchsen, so spiegelt
die Differenz die Anzahl der Unternehmen wider,
die sich ohne Ausgleichsabgabe anders entwickelt
hätten. Diese (in Tabellenteil D ausgewiesene) An-
zahl von Unternehmen muss dann noch mit deren
jeweiliger Beschäftigungszunahme multipliziert wer-
den.22 Aufsummiert über alle Unternehmen im Be-
reich von 21 bis 24 Beschäftigten und alle Beschäfti-
gungszunahmen in den Bereich von 25 bis 30 Be-

22 Ein konkretes Beispiel mag die Vorgehensweise am besten ver-
deutlichen (vgl. Tabelle 6): Von den Unternehmen mit 23 Be-
schäftigten im Jahr 1999 und mindestens zwei besetzten Pflicht-
plätzen wuchsen 7,58 Prozent bis 2000 auf 25 Beschäftigte (Teil
A). Wären die Unternehmen mit weniger als zwei Pflichtplätzen
genau gleich gewachsen, hätten 330 den Sprung von 23 auf 25
getätigt (Teil C), tatsächlich aber traf dies aber nur für 281 Unter-
nehmen zu (Teil B). Als Differenz ergeben sich 49 Unternehmen,
die nicht um zwei auf 25 Beschäftigte gewachsen sind (Teil D),
was 98 nicht geschaffenen Arbeitsplätzen entspricht.
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schäftigten hinein ergibt sich eine Gesamtzahl von
2.449 Arbeitsplätzen, die ohne die Pflicht zur Be-
schäftigung von Schwerbehinderten zusätzlich ein-
gerichtet worden wären.

Auch wenn sich diese grobe Abschätzung nur auf
die zweite Schwelle des Schwerbehindertengesetzes
bezieht, dürften selbst bei Einbeziehung weiterer
Schwellen die festgestellten Bremseffekte zu gering
sein, als dass daraus der Schluss gezogen werden
könnte, in Zukunft besser auf eine Beschäftigungs-
pflicht und Ausgleichsabgabe zu verzichten. Immer-
hin wäre es ohne Ausgleichsabgabe wesentlich
schwieriger, die staatlichen Hilfen für die Beschäfti-
gung Schwerbehinderter zu finanzieren. Anderer-
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seits mögen die durch diese Finanzhilfen und die
Beschäftigungspflicht in Arbeit gelangten Schwer-
behinderten andere Arbeitnehmer verdrängen, so
dass insgesamt keine abschließende Aussage über
die gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungseffekte
des Schwerbehindertengesetzes möglich erscheint.

Dies gilt auch angesichts der Tatsache, dass in dieser
Arbeit datenbedingt nur die Änderung der Beschäf-
tigung von 1999 auf 2000 untersucht werden konnte.
Um die Robustheit unserer Erkenntnisse zu über-
prüfen, sollten die Schätzungen für andere Zeit-
räume wiederholt werden. Falls Daten für mehr als
zwei aufeinander folgende Jahre und damit mehr als
eine Beschäftigungsveränderung pro Unternehmen
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verfügbar werden, lassen sich zudem Panelanalysen
durchführen, mit denen für die Auswirkungen unbe-
obachteter (bzw. unbeobachtbarer) Unternehmens-
eigenschaften kontrolliert werden kann. Dazu gehö-
ren z.B. bestimmte Einstellungen zu Schwerbehin-
derten (und zu der Möglichkeit, sich durch die Aus-
gleichsabgabe von der Beschäftigungspflicht „freizu-
kaufen“), Schwierigkeiten, Schwerbehinderte am
Arbeitsmarkt zu finden, oder begrenzte Möglichkei-
ten eines Unternehmens, diesen einen geeigneten
Arbeitsplatz einzurichten. Dies illustriert erneut,
dass hochwertige und problemadäquat maßge-
schneiderte Paneldatensätze eine unabdingbare Vo-
raussetzung für die Ermittlung belastbarer empiri-
scher Erkenntnisse zu den ökonomischen Auswir-
kungen der Arbeitsmarktpolitik darstellen.
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